§ 26 Zahl und Ausbildung der Ersthelfer 

(aus der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ BGV A1)

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass für die Erste-Hilfe-Leistung Ersthelfer mindestens in folgender Zahl zur Verfügung stehen: 

1. Bei 2 bis zu 20 anwesenden Versicherten ein Ersthelfer, 

2. bei mehr als 20 anwesenden Versicherten 

a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben 5 %, 
b) in sonstigen Betrieben 10 %. 

Von der Zahl der Ersthelfer nach Nummer 2 kann im Einvernehmen mit der Berufs​genossenschaft unter Berücksichtigung der Organisation des betrieblichen Rettungswesens und der Gefährdung abgewichen werden.

(2) Der Unternehmer darf als Ersthelfer nur Personen einsetzen, die bei einer von der Be​rufsgenossenschaft für die Ausbildung zur Ersten Hilfe ermächtigten Stelle ausgebildet worden sind. Die Voraussetzungen für die Ermächtigung sind in der Anlage 3 zu dieser Unfallverhütungsvorschrift geregelt. 

(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Ersthelfer in der Regel in Zeitab​ständen von 2 Jahren fortgebildet werden. Für die Fortbildung gilt Absatz 2 entspre​chend. 

(4) Ist nach Art des Betriebes, insbesondere auf Grund des Umganges mit Gefahrstoffen, damit zu rechnen, dass bei Unfällen Maßnahmen erforderlich werden, die nicht Gegenstand der allgemeinen Ausbildung zum Ersthelfer gemäß Absatz 2 sind, hat der Unternehmer für die erforderliche zusätzliche Aus- und Fortbildung zu sorgen.

SGB 7 

§ 23 Aus- und Fortbildung 

(1) Die Unfallversicherungsträger haben für die erforderliche Aus- und Fortbildung der Per​sonen in den Unternehmen zu sorgen, die mit der Durchführung der Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheits​gefahren sowie mit der Ersten Hilfe betraut sind. Für nach dem Gesetz über Betrieb​särzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu verpflich​tende Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die nicht dem Unternehmen angehören, können die Unfallversicherungsträger entsprechende Maßnahmen durch​führen. Die Unfallversicherungsträger haben Unternehmer und Versicherte zur Teil​nahme an Aus- und Fortbildungslehrgängen anzuhalten.

(2) Die Unfallversicherungsträger haben die unmittelbaren Kosten ihrer Aus- und Fortbil​dungsmaßnahmen sowie die erforderlichen Fahr-, Verpflegungs- und Unterbringungs​kosten zu tragen. Bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Ersthelfer, die von Dritten durchgeführt werden, haben die Unfallversicherungsträger nur die Lehrgangsgebühren zu tragen. 

(3) Für die Arbeitszeit, die wegen der Teilnahme an einem Lehrgang ausgefallen ist, be​steht gegen den Unternehmer ein Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts. 

(4)  Bei der Ausbildung von Sicherheitsbeauftragten und Fachkräften für Arbeitssicherheit sind die für den Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden zu beteiligen.

